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WICHTIGER HINWEIS!!
AUFGRUND DER BESTEHENDEN GESETZLICHEN HINWEISPFLICHT, WIRD DER BAUHERR AUSDRÜCKLICH HINGEWIESEN:

Der Auftraggeber ist für die Bestellung eines Planungs- und Baukoordinator gemäß dem
Bauarbeitenkoordinationsgesetz verantwortlich.

Die angegebenen Fenstermaße sowie Eingang- und Nebeneingangstüre sind Stockaussenmaße, die Innentürmaße sind
Durchgangslichten, Abwasserdimensionierung, Kamingrößen, sind vor Baubeginn mit den Professionisten abzuklären.

Diese Planunterlagen sind Grundlage für die Baubewilligung und dienen nicht als Ausführungspläne bzw. Polierpläne

Geländehöhen und Koten prüfen und Naturmaße nehmen.
Fundamentgründungen und Dimensionierung div. Bauteile sind entsprechend der Vorgaben durch den Bodengutachter
und Statiker im Zuge der Detailplanung zu Berechnen.
Im Plan dargestellte Bauteile sind von einem befugten Statiker auf deren Tragfähigkeit bzw. Standsicherheit zu
dimensionieren, berechnen und dem entsprechend ausführen.
Im  Plan dargestellte Maßangaben sind der statischen Berechnung entsprechend richtig zu stellen bzw. anzupassen.

Im Plan dargestellte Grundgrenzen sind in Natur von einem befugten Geometer auf deren Richtigkeit zu prüfen.

Die angegebenen Fenstermaße sowie Eingang- und Nebeneingangstürmaße sind Stockaussenmaße.
Die Innentürmaße sind Durchgangslichten, div. Darstellungen sind zum Teil symbolhaft dargestellt.
Abwasserdimensionierung, Kamingrößen usw. sind vor Baubeginn mit den Professionisten abzuklären.
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